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Der Steuerberoter qls Prüfer von Vollstöndigkeitserklörungen nqch

S t t Verpockungsgeselz

(Jwe Helmerkingund Dr. Enrico Rennebarth*

Am I . i .20.l9 trot dos Verpockungsgesetz (VerpockG)1 in Kroft.
Es löst die bis zum 31 .12.2018 geltende Verpockungsverordnung
(VerpockV)2 ob und ist Teil des Gesetzes zur Fortentwicklung der
housholtsnohen Getrennterfossung von wertstoffholtigen Abfal
len.3 Wesentliche Ziele des VerpockG sind mehr Tronsporenz und

effizientere Kontrollen der Erstinverkehrbringer von Verpockungen
sowie der Entsorgungssysteme. Weitere Ziele sind die Erhöhung

der Recyclingquoten und on der Recyclingfcihigkeit einer Ver-
pockung orientierte Beteiligungsentgelte on einem duolen System.

Zur Erreichung 61s5s1 Triele enthölt dos VerpockG eine Vielzohl
neuer Regelungen zur Uberwochung und Durchsetzung der Pro
duktverontwortung der Hersteller und Vertreiber. Steuerberoter
konnten bisher noch der VerpockV und nun ouf Grundloge des

VerpockG sog. Vollstöndigkeitserklörungena prüfen und bestöti-
gen. Diese Prüftötigkeit ist eine vereinbore Tötigkeit iSv $ 57 Abs. 3
StBerG. BSTBK und WPK hoben sich gegenüber dem Gesetzgeber
dofür eingesetzt, doss die berufsrechtlichen Regelungen iRd Ge-
setzgebungsprozesses Berücksichtigung finden.5 Diese wurden ie-
doch - wie ouch die gemeinsome Stellungnohme zum Entwurf der

,,Prüfleitlinien Vollstcindigkeitserklörungen" - nur teilweise berück-

sichtigt.6 Steuerberoter, die in diesem Bereich tötig sind oder dies
onstreben, sollten die neuen gesetzlichen Regelungen kennen.T

l. Wesentliche Anderungen für Hersteller und Vertrei'
ber von Verpockungen sowie für die Prüfer der Voll-
stöndigkeitserklörungen im Vergleich zur VerpockV

I .l Errichtung der Zenlrolen Stelle Verpockungsregister

Bereits am 1.3,7.20t7 sind die $$ 2a und 35 des VerpackG
in Kraft getreten, die den notwendigen' zeitlichen Vorlauf
zur Errichtung der neuen Stiftung Zenfta\e Stelle Ver-
packungsregister (ZSVR)mit Sitz in Osnabrück normiert ha-

* IJwe Helnerking,'WP/StB, ist seit 2010 als Geschäf*führer der GPSM

GmbH'Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, tätig und war zuvor
Geschäftsftihrer eines dualen Systems. Er wurde seitens der BSTBK als

Sachverständiger gegenüber der ZSVR benannt. Dr. Enrico Rennebarth,

RA (Syndikusrechtsanwalt), ist Referatsleiter bei der BSTBK in Berlin.
1 BGBI. 12017,2234.
2 BGBI. I 1.998,2379 iuletzt geändert durch Art. 1 der Verordnung v.
17 .7.2014, BGBI. I 2014, 1061.

3 B'I-Drs.797/16.
4 Eine Vollständigkeitserklärung ist nach $ 11 Abs. 1 VerpackG der

Nachweis über sämtliche im Kalenderjahr von Herstellern bzw. Verteilern
in Verkehr gebrachte Mengen von Verkauß- und Umvetpackungen.
5 Gemeinsame Steliungnahme der Bundessteuerberaterkammer
(BSIBK) und 'Wirtschaftsprüferkammer (WPK) v. 12.12.2016, https://
www.bmu. dellileadmin/Daten-BMU/Download-PDF/Glaeserne-Ge-
setze / 1.8. 

-Lp 
/ v erpackglstellungnahmen-verspa etet / v er -

packg-1 608 1 0-stn-bstbk-bf.pdf (zuletzt abgerufe n en 74.3.2019).

6 Gemeinsame Stellungnahme der BSTBK und 'WPK v.29.77.2078,
https ://www.wpk. delneu-auf-wpkde / rlle / z0 t8 / svlstellungnahme-wpk-
und-bstbk-zum-entwurf-der-ptuefleitlinien-vollstaendigkeitserklaerun-
gen-zur-pruefung/ (n:Jetzt abgerufen am 14.3.2019).

7 Im Übrigen wird auf die ,,Allgemeinen Hinweise der Bundessteuerbe-

raterkammer fiir die Ausübung vereinlarer Tätigkeiten" im Berufsrecht-
liches Handbuch, Teil IL Kap.5.2.l hingewiesen. 8 Abrufbar unter https://lucid.r'erpackungsregister.orgl

ben. Die ZSVR wurde mit hoheitlichen Aufgaben beliehen,
dle in $ 26 Abs. t wd 2 VerpackG abschließend a$gezählt
werden ($ 26 Abs. 3 VerpackG). 'Wesentliche hoheitliche
Aufgaben sind ua das Führen der Register {iir Hersteller ($ 9

VerpackG), {iir Prüfer ($ 27 Abs. 1 VerpackG) und der Da-
tenbank für Verpackungsdaten von Herstellern und Syste-

men ($ 10 VerpackG). Des'Weiteren kann die ZSVR auf An-
trag des Herstellers durch Verwaltungsakt über die System-
beteiligungspflicht von einzelnen Verpackungen dieses Her-
stellers entscheiden ($ 26 Abs. 1, S. 2 Nr. 23 VerpackG).
Außerdem ist die ZSVR gemäß $ 26 Abs. 1 S. 2 Nr. 28Yer-
packG befugt, im Einvernehmen mit dem Bundeskartellamt
Prüfleitlinien zu entwickeln, die von Systemprüfern, den re-
gistrierten Sachverständigen sowie von'Wirtschaftsprüfern,
Steuerberatern und vereidigten Buchprüfern im Rahmen des

VerpackG zu beachten sind. Ein wiederholter und grob
pflichtwidriger Verstoß gegen die Prüfleitlinien kann zu ei-
nem max. dreijährigen Berußverbot iRd VerpackG ftihren,
welches die ZSVR aussprechen kann ($ 27 Abs.4 VerpackG).

I .2 Registrierungspflicht der Hersteller und Vertreiber
von Verpockungen

Als Reaktion auf die sehr hohe Anzah| an,,Trittbrettfah-
rern", die ihre Verkaußverpackungen an keinem dualen Sys-

tem beteiligt haben und deshalb schon nach der Verpackv ($ 6

Abs. 1 S. 3 VerpackV) einem Vertriebsverbot unterlagen, hat
der Gesetzgeber eine Registrierungspflicht ftir alle Hersteller
eingefiihrt, die systembeteiligungspflichtige Verpackungen
im Inland erstmals in den Verkehr bringen ($ 9 Abs. 1 Ver-
packC). Die Registrierungspflicht im Register LUCID der
ZSVRs besteht grundsätziich unabhängig von der Menge der
im Inland abgesetzten systembeteiligungspflichtigen Ver-
packungen. Schon der Verstoß gegen die Registrierungs-
pflicht begründet ein gesetzliches Vertriebsverbot ($ 9 Abs. 5

S. l VerpackG).
Die Registrierung kann gemäß S 33 S. 2 VerpackG nur

höchstpersönlich durch das Unternehmen vorgenommen
werden, dessen lJmsatzsteuer-ID ($ 9 Abs. 2 Nr. 3 VerpackG)
{iir Datenmeldungen an das beauftragte duale System über-
mittelt wird. Ein ,,Konzernprivileg" besteht insoweit nicht, es

ist also daraufzu achten, dass diejeweiligen imHandelsregister
eingetragenen gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft, deren
[Jmsatzsteuer-ID {iir Datenmeldungen verwendet wird, die
Registrierung vornehmen. Bei umsatzsteuerlichen Organ-
schaften wird eine Einzelfallregelung mit der ZSVR ab-
zustimmen sein. 

'Wird die Registrierung nicht höchstpersön-
lich vorgenommen, gilt das Unternehmen als nicht registriert
mit der Folge des unmittelbar gesetzlich angeordneten Ver-
triebsverbots.

Systembeteiligungspflichdge Verpackungen sind mit'Ware
beftillte Verkaufs- und Umveqpackungen, die nach Gebrauch
typischerweise beim privaten Endverbraucher als Abfall anfal-
len ($ 3 Abs. 8 VerpackG). Private Endverbraucher sind private
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Haushaltungen und diesen nach der Art der dort typischerwei-
se anfallenden Verpackungsabfälle vergleichbare Anfallstellen
($ 3 Abs. lt S. 1 VerpackG mit weiteren Definitionen dieser

Anfallstellen in den nachfolgenden Sätzen).

Die seit dem I.1..2019 geltende Registrierungspflicht hat

bereits deutliche 
'Wirkung 

gezeigt. Gegenüber der Anzahl
der Unternehmen, die imJahr 2018 einen Vertrag mit einem

dualen System abgeschlossen hatten, hat sich die Anzahl der
registrierten Unternehmen (Stand: Ende Jan. 2019) a$
ca. 150.000 lJnternehmen annähernd verdreifacht.e

I .3 Pflicht der Hersteller und Vertreiber zur Abgobe von
Dotenmeldungen

Hersteller und Vertreiber haben die von ihnen den Entsor-
gungssystemen zlJr Beteiligung an deren dualem System ge-
meldeten Angaben zu Materialart und Masse der Verpackun-
gen unverzüghch als Datenmeldung im Register LUCID an

die ZSVR zu übermitteln ($ 10 Abs. 1 VerpackG). Dabei ist
der Melderhythmus an die ZSVR von den vertraglichen Ver-
einbarungen mit dem beauftragten dualen System abhängig.
Ist mit dem dualen System eine monatliche Abgabe der Men-
genmeldung vereinbart, so ist die Datenmeldung auch bei der
ZSVR monatlich abzugeben. Sieht der Vertrag mit dem dua-
len System nur eine jährliche Mengenmeldung vor, so findet
auch die Datenmeldung an die ZSVR nur einmal jährlich
statt. Z! beachten ist, dass bereits dieJahresmengenmeldung
an die dualen Systeme ftir das Kalenderjahr 2018 an die
ZSVR als Datenmeldung zu übermitteln ist.

Die Datenmeldung kann nur höchstpersönlich durch das

IJnternehmen übermittelt werden, das auch registriert ist
($ 33 S. 2 VerpackG). Ein ,,Konzernprivileg" besteht insoweit
nicht, es ist also danuf zu achten, dass die.leweiligen gemäß

Handelsregister eingetragenen gesetzlichen Vertreter einer
Gesellschaft die Datenmeldungen vornehmen. Soweit die
Datenmeldungen nicht höchstpersönlich übermittelt werden,
gelten sie als nicht erfolgt, so dass das Vertriebsverbot des $ 7

Abs. 1 S. 4 VerpackG gilt.

1.4 Einordnung von Verpockungen ols systembereili-
gungspflichtig

Das VerpackG ermöglicht Herstellern und Vertreibern
erstmals, Rechtssicherheit bezüglich der Frage zu erhalten,
ob eine spezifische Verpackung an einem dualen System zu

beteiligen ist. Dies setzt voraus, dass ein Antrag gemäß $ 26

Abs. 1 S. 2 Nr. 23 YerpackG bei der ZSVR gestellt wird.
Entsprechende Antragsformulare hat dle ZSVR auf ihrer
Webseitelo zur Verftigung gestellt. Die ZSVR entscheidet als

Behörde über diesen Antrag, gegen den 'Widerspruch beim
Umweltbundesamt als der zuständigen Rechtsaußichts-
behörde eingelegt werden kann ($ 30 Abs. 2 VerpackG). Als
Rechtsbehelf gegen die'Widerspruchsentscheidung des Um-
weltbundesamts steht die Anfechtungsklage vor dem VG zur
Verfiigung.

9 Newsletter F ebroar 2079 der ZSVR, S. 7, Abs. 4 S. 3; abrulbar unter:
https ://www.verpackungsregister.org/information-orientierung/neuig-
keiten-presse/newsletter/ (zuletzt abgerufen am 27.3.2019).

10 Abrufbar unter: https://www.verpackungsregister.orglstiftung-be-
hoerde/antragsverfahren/hinweise-zur-antragst el)tng/ (z,ietzt abgerufen

arn27.3.2079).

Die ZSVR hat sich bereits imJahr 2078 dazu entschlossen,

den Anwendern des VerpackG die selbstständige Einordnung
von Verpackungen als systembeteiligungspflichtig oder nicht
systembeteiligungspfl ichtig durch Veröffentlichung des Kata-
logs der systembeteiligungspfllchtigen Verpackungen (,,Kata-
log")tt zu ermöglichen. Gemäß $ 3 Abs. 8 VerpackG sind Ver-
packungen systembeteiligungspflichtig, w enn sie typischerw eise

beim privaten Endverbraucher als Abfall anfallen (siehe auch
oben 1.2). Der unbestimmte Rechtsbegriff ,,typischerweise"
soll mit dem Katalog durch die ZSVR in Ausübung der An-
nexkompetenz des $ 26 Abs. 1 S. 2 Nr. 30 VerpackG konkreti-
siert werden. Die ZSVR {tihrt dazu aus:

,,Der Katalog basiert zunächst auf der Auslegung des Merkmals

,,typischerweise" durch die ZSVR. Für alle Produkte galt es, unter
Berücksichtigung der Verkehrsanschauung zu bewerten, ob der An-
fall beim privaten Endverbraucher als charakteristisch anzusehen ist.

Die Bewertung anhand der allgemeinen Verkehrsanschauung be-

zieht sich auf oblektive Kriterien, wie zB den Inhalt der Verpackung
(wer verbraucht/nutzr das verpackte Gut/Produkt gewöhnlich) und
die Gestaltung der Verpackung, mithin ihre Größe und sonstigen Ei-
genschaften (zB Füllgutmenge, Material, Gewicht) sowie den typi-
schen Vertriebsweg (zB Einzelhandel, Großhandel).12 Auf dieser Ba-

sis wurden durch die GVM Gesellschaft ftir Verpackungsmarktfor-
schung mbH umfangreiche Analysen bestehender Daten und ergän-

zende Erhebungen durchgeführt. Dazu gehörten die Auswertung
von konkreten Bezugslisten von Anfallstellen, telefonische Befra-
gungen, Store-Checks, Auswertung von Online-Sortimenten, Aus-
wertung von Distributionsdaten von Vertreibern, Auswertung von
Größenklassenstatistiken zur Abgrenzung des Mengenkriteriums im
Handwerk und bei landwirtschaftlichen Betrieben."

Vor der ersten Veröffentlichung konnten die betroffenen
Kreise im Rahmen eines Konsultationsverfahrens ihre Stel-
lungnahmen zum Entwurf des Katalogs bis zum 21.9.201,8

abgeben.

Der Katalog ist weder {iir die Vollzugsbehörden der Län-
der, die von der ZSVR über das Ergebnis ihrer Prüfung le-
.diglich lnformierr werden ($ 26 Abs. 1 S. 2 Nr. 4, 7, 8, 20 und
21 VerpackG), noch ftir die Hersteller und Vertreiber recht-
lich bindend, da er im VerpackG nicht normiert ist. Er infor-
miert die Hersteller und Vertreiber über die Rechtsauffas-
sung der ZSVR und gibt Hinweise darauf, wie im Rahmen
eines Antrags nach $ 26 Abs. 1 S. 2 Nr. 23 VerpackG vermut-
lich entschieden werden wird. Die Auskunft des Katalogs
wird wohl in der überwiegenden Anzahl der Entscheidungen
auch in einem entsprechenden Verwaltungsakt der ZSVR
Berücksichtigung finden, jedoch hat die Entscheidung der
ZSVR über einen Antrag nach $ 26 Abs. 1 S. 2 Nr. 23

VerpackG alle Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen,
so dass Entscheidungen aber auch abweichend za treffen sein

werden, wenn die Grundannahmen für die Einordnung im
Katalog nicht mit den Gegebenheiten des Einzelfalls im Ein-
klang stehen.

Beispiel:
Die Verkaußverpackungen

packungen) von Holzbrettern
gruppe 08-020 Baustoffe und

(mit Ausnahme von Versandver-
sind gemäß dem Katalog, Produkt-
Installation, Produkt 08-020-0360

11 Abrußar unter: https://www.verpackungsregister.org/stiftung-be-
hoerde/katalog-systembeteiligungspflicht/.
12 Abru{bar unter: https://www.verpackungsregister.org/stiftung-be-
hoerde/katalog-systembeteiligungspfl ichtl.
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nicht systembeteiligungspflichtig. Vertreibt ein Hersteller seine
Holzbretter allerdings ausschließlich in Baumärkten, in denen private
Endverbraucher einkaufen, stellt sich die Frage, ob die ZSVR in einer
Einzelfallentscheidung die Verpackung nicht doch als systembetei-
ligungspflichtig einstufen wird. Denn die Verpackungen dieses Her-
stellers werden nachweislich - entgegen der Grundannahme des Kata-
logs, dass die Bretter entweder in weiterverarbeitenden Betrieben
oder aufBaustellen ausgepackt werden - in privaten Haushaltungen
als Abfall anfallen. Offenbar handelt sich bei den Holzbrettern, die die
GVM Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung mbH untersucht
hat, um eine andere Art von Holzbrettern (zB andere Holzart, andere
Oberflächenbehandlung, andere Länge, Dicke und Breite). Deshalb
dürfte der Katalog in diesem Einzelfall nicht anwendbar sein. Die
ZSVR führt dazu auch in ihrem Leitfaden zur Anwendung des Kata-
logs systembeteiligungspflichtiger Verpackungen (Fassung 2019) ztr
Anwendung des Katalogs entsprechend aus:

,,Damit hat der Gesetzgeber allerdings nicht ausgeschlossen, dass

Verpackungen, die nach Inhalt und Gestaltung mengenmäßig nicht
überwiegend beim privaten Endverbraucher anfallen, ebenfalls betei-
ligungspflichtig sein können. Vielmehr würde es Sinn und Zweck der
Regelung diametral entgegenstehen, wenn Verpackungen, die in rele-
vanter Menge bei privaten Endverbrauchern anfallen, nicht systembe-
teiligungspflichtig wären. Denn das VerpackG wurde zur Stabilisie-
rung der Getrennterfassung und Verwertung durch die Entsorgungs-
strukturen dualer Systeme geschaffen.l3 In solchen Fäl1en ist anhand
weiterer, qualitativer Kriterien näher zu differenzieren. Die Gesetzes-

begründung hebt insoweit insbesondere eine weitere Unterscheidung
nach dem Vertriebsweg hervor. Beispielsweise können Verpackun-
gen, die aufgrund ihres Vertriebs über den Einzelhandel mehrheitlich
bei privaten Endverbrauchern anfallen, beteiligungspflichtig sein,

während nach Inhalt und Gestaltung gleichartige Verpackungen, die
über Großhändler vertrieben werden, welche mehrheitlich industriel-
le Abnehmer belieGrn, nicht beteiligungspflichdg sind."

Zubeachtenist ebenso, dass der Katalog einer permanenten
Überarbeitung unterliegt. ZB wurden in der ersten Fassung

des Katalogs die Verpackungen von Büchern, Produktgruppe:
33-000-0010, insgesamt als nicht systembeteiligungspflichtig
eingeordnet. In der zweiten Fassung (Stand Januar 207914)

wird in dem Katalog vermerkt, dass die,Produktgruppe einer
Überarbeitung unterliegt. In der dritten Fassung (Stand April
20|915)wird danach unterschieden, ob es sich um einzeln ver-
packte Bücher oder umMehrstückverpackungen handelt. Die
Verpackungen einzelner Bücher sollen in dieser Fassung des

Katalogs ausnahmslos systembeteiligungspflichtig sein und al-
le Mehrstückverpackungen sollen nicht systembeteiligungs-
pflichtig sein. Damit haben alle Hersteller von einzeln ver-
packten Büchern, die sich auf die Aussagen des Katalogs im
Jafu 2018 verlassen haben, sich nicht als Hersteller registriert
und in Folge dessen keinen Vertrag mit einem dualen System
abgeschlossen haben, einen schwer wiegenden Fehler began-
gen. Da der Katalog keine rechtlich bindende'Wirkung hat,
sondern nur die aufAntragimWege des Verwaltungsakts ($ 26
Abs. 1 S. 2 Nr. 23 VerpackG) mitgeteilte Entscheidung der
ZSVR, können die Vollzugsbehöräen der Länder ale kon-
sequenzen gemäß VerpackG ziehen: Verhängung von Buß-
geldern bis zu 200.000 € (S 34 Abs, 1 Nr. 3, 7, 8 und 9 Ver-
packG) und Verhängung eines Vertriebsverbots.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Katalog Her-
stellern und Vertreibern bestenfalls Hinweise geben kann,
wie die ZSVR im Falle eines Antrags auf Einordnung einer
Verpackung entscheiden wird. Sie können sich auf die Aus-
sagen des Katalogs jedenfalls nicht berufen, wenn die ZSVR
in einer Einzelfallentscheidung gemäß $ 26 Abs. 1 S. 2 Nr. 23
VerpackG zu einem anderen Ergebnis kommt als der Katalog
in seiner zv dem damaligen Zeitpunkt geltenden Fassung. So-
lange kein Antrag gestellt wird, obliegt es den Herstellern
und Vertreibern, eine eigenverantwortliche Einordnungsent-
scheidung ztr treffen und diese ggf. mit ihrem Prüfer der
Vollständigkeitserklärung abzustimmen.

I .5 Registrierungspflicht der Prüfer

Neben den öffentlich bestellten und vereidigten Sachver-
ständigen ftir Verpackungsentsorgung (S 36 GewO), die in
Abteilung 1 des Prüferregisters LUCID der ZSVR ($ 27
Abs. 1 VerpackG) registriert sind, haben sich Wirtschaftsprü-
fer, vereidigte Buchprüfer und Steuerberater in der Abteilung
2 zu registrieren. Nicht registrierte Prüfer sind nicht befugt,
Prüfungen der Vollständigkeitserklarungen durchzuführen
($ 11 Abs. 1 S. 2 VerpackG). Die Prüfer der Abteilung 2 des

Prüferregisters LUCID der ZSVR werden also parallel in
mindestens zwei öffentlichen Registern gefiihrt, nämlich ei-
nerseits in den Registern der zuständigen Berußkammern
($ 37 Abs. 1 S. 1 

'WPO, 
$ 86b StBerG) sowie dem Register

LUCID ($ 27 Abs. 2 VerpackG).

I .6 Pflicht zur Beochtung der Prüfleitlinien der ZSVR

Die ZSVR hat am 1 .1 .2019 die ,,Prüfleitlinien Vollständig-
keitserklärungen" zur Prüfung und Bestätigung von Vollstän-
dqkeitserklarungen gemäß $ 11 Verpackc veröffenrlichr.16
Die besondere Berufsaußicht durch die ZSVRist nach der Ge-
setzesbegründung zum VerpackG notwendig, weil das all-
gemeine Berufs- und Gewerberecht keinen ausreichenden
Schutz der Marktteilnehmer vor fachlich ungeeigneten Prü-
fern sichergestellt hat.17

Die Prüfleitlinien sind ab dem I.1,.201,9 verpflichtend ftir
alle Prüfungen der Vollständigkeitserklärungen des Kalen-
derjahres 2078 anzuwenden. Eine unzulässige Rückwirkung
liegt nicht vor weil das Verpackungsgesetz bereits am 5.7.
20t7 im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde und daher al-
len Prüfern gemäß $ 27 VerpackG bekannt war, dass ftir Prü-
fungen der Vollständigkeitserklärungen des Kalenderjahres
2018 die Prüfleitlinien der ZSVR zu beachten sind. Der Zeit-
punkt der Veröffentlichung der Prüfleitlinien am 1.7.2019
war sehr spät, dennoch konnten die Prüfleitlinien auch schon
in den Prüfungsaufträgen, die im Jahr 2018 abgeschlossen
wurden, als Prüfungsgrundlage vereinbart werden, da sie be-
reits gesetzlich normiert waren. Sofern Vorprüfungen von
Vollstandigkeitserklärungen für das Kalenderjahr 2018 be-
reits vor Veröffentlichung der Prüfleitlinien stattgefunden

13 BT-Drs. 18/11274,50 f.
14 Abrußar unter: https://www.verpackungsregister.org/stiftung-behoer
delkatalog-systembeteiligungspfli cht / (n:Jetzt rbgerufen rm 27 .3.20 79).

15 Abrufbar unter: https://www.verpackungsregister.org/stiftung-behoer
delkatalo g-systembeteiligungspfl i cht / (nletzt abgeraf en am 1 1.4.20 79).

16 Abru{bar unter: https://www.verpackungsregister.orglfileadmin/ffles/
Pruefleitlinien/Pruefleitlinien_Vollstaendigkeitserklaerung.pdf (zuletzt ab-
gertfen arr' 27 .3.20 19).

17 Deutscher Bundesrag, BT-Drs. 78/11274,130, zu $ 27 (Registrierung
von Sachverständigen und sonstigen Prüfern), zu Abs. 4, S. 3.
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haben, sind eventuell zusätzlich notwendige Prüfungshand-
lungen bis zum 1,5.5.201,9 nachzuholen.

Der bislang mindestens von'Wirtschaftsprüfern und ver-
eidigten Buchprüfern zu beachtende Prüfungshinweis IDW
PH 9.950.3 ist zwar noch nicht vom ID'W aufgehoben wor-
den, jedoch ist er bereits fiir die Prüfung der Vollständigkeits-
erklärung des Kalenderjahres 2018 nicht mehr anzuwenden.
Er steht noch fiir Nachprüfungen des Kalenderjahres 201.7

und frühererJahre zar Verftigung.

2. Prüfungsgrundlogen für die Prüfung der Vollstön-
digkeitserklürung

2. I Moteriell-rechtliche Grundlogen

Die Prüfleitlinien der ZSVR18 benennen im Gliederungs-
punkt A 2.1 als Prüfungsgrundlagen ftir das Kalenderj ahr 2018
die VerpackV einschlleßlich der Konkretisierungen durch die
Mitteilung Nr. 37 der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Ab-
fall (,,LAGA M37").1e Während die VerpackV als vom Ver-
ordnungsgeber im parlamentarischen Verfahren beschlossene

Rechtsnorm verbindlich ist, stellt die IAGR M37 eine zwi-
schen den Bundesländern abgestimmte Vollzugsanweisung an

die unteren Abfallbehorden der Länder dar. Sie bindet also le-
diglich die Vollzugsbehörden in ihrer Rechtsauslegung selbst

dann, wenn sie auch an Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buch-
prüfer und Steuerberater adressiert ist.

'Wie 
schon bei den bisherigen Prüfungen der Vollständig-

keitserklärung nach $ 10 VerpackV ist sie als ein wichtiges
Entscheidungskriterium bei der Beurteilung von Prüfungs-
sachverhalten zu beachten. Das Prüfungsurteil basierte aller-
dings ausschließlich auf der VerpackV. Hinsichtlich ihrer
Bindungswirkung fiir Prüfer unterscheiden die Prüfleitlinien
der ZSVR dem'Wortlaut nach allerdings nicht zwischen der
VerpackV und der LAGA M37. Die Vollzugsanweisung der
Länderbehörden an dle ihr nachgeordneten unteren Abfall-
behörden wird damit in den Rang einer gesetzlichen Norm
gehoben.

Gemäß dem letzten Satz des Gliederungspunkts A2.1 der
Prüfleitlinien sind zusätzlich die besonderen Vorgaben dieser
Prüfleitlinien einzuhalten und gemäß dem folgenden Glie-
derungspunkt A2.2 sind zur Einordnung der Systembetei-
ligungspflicht der Katalog sowie ergänzende Einordnungs-
entscheidungen maßgeblich heranzuziehen. Ein Hinweis da-
rauf, dass beides erst fiir Prüfungen des Kalenderjahres 2019
als Prüfungsgrundlage gelten soll, fehlt in den Gliederungs-
punkten A 2. t und A2.2 derPrüfleitlinie. Allerdings konnten
Anträge gemäß $ 26 Abs. 1 S.2 Nr. 23 VerpackG erst ab dem
1.1.20t9 gestellt werden und damit konnte auch der Katalog
vorher keine Wirkung fiir Entscheidungen zvr Einordnung
von Verpackungen entfalten. Damit entfälh die Beachtung
des Katalogs und ergänzender Einordnungsentscheidungen
bei Prüfungen der Vollständigkeitserklärung nach $ 10 Ver-
packV fiir das Kalenderj ahr 2078.

Für Prüfungen folgender Kalenderjahre wird die LAGA
M37 durch den Katalog und ergänzende Einordnungsent-
scheidungen der ZSVR abgelöst.

18 Stand: 5.1.2.2078/1.1.2019.
19 Mitteilung ,,Umsetzung der Verpackungsverordnung" - Anforderun-
gen ... nachden $$ 6, 10 u. Änh. I der Verpackungsverordnung v.8.2.2017.

2.2 Kritische berufsrechtliche Würdigung der moteriell-
rechtlichen Prüfungsgrundlogen gemöß den Prüfleitlini-
en derZSVR

Das VerpackG sieht vor, dass die Vollstandigkeitserklä-
rung von einem registrierten Prüfer zu prüfen und vom Her-
steller nebst zugehörigem Prüfungsbericht zu hinterlegen ist
($ 11 Abs. 1, 3 VerpackG). Weitere Ausftihrungen zur Prü-
fung trifft das VerpackG nicht, so dass Grundlage fiir den In-
halt der Prüfung das VerpackG und seine Anlagen sind.

Die in $ 26 Abs. 1 S. 2 Nr. 28 VerpackG vorgesehenen Prüf-
leitlinien werden durch das VerpackG inhaltlich nicht näher
bestimmt. InhaltLiche Basis der Prüfung ist daher das Ver-
packG, während die Art der Prüfungsdurch{iihrung durch die
Prüfleitlinien bestimmt werden kann. Inhaltlich können die
Prüfleitlinien mE daher nur die Kriterien {iir eine gewissenhaf-
te, unabhängige und eigenverantwortliche Prüfung festlegen.
Nur bei fehlender Beachtung dieser Kriterien kann im Ergeb-
nis das Berußverbot ($ 27 Abs. 4 VerpackG) durch Entfernung
aus dem Prüferregister ausgesprochen werden.

Dieses Verhältnis von Prüfungsgrundlage und den fachli-
chen Regeln zur Prüfungsdurch{iihrung ist allgemein tiblich
und bestand bereits zw Zeit der VerpackV im Zusammen-
spiel zwischen den Vorgaben des $ 10 VerpackV und zB dem
IDW PH 9.950.03 betreffend die Prüfungsdurch{iihrung.
Dementsprechend hat sich die ZSVR bei Formulierung der
Prüfleitlinien {iir das VerpackG teilweise auch an diesem Prü-
fungshinweis des IDW orientiert.

Verwaltungsvorschriften wie der Katalog richten sich an
die Verwaltung und ftihren zu einer einheitlichen Verwal-
tungspraxis durch deren Selbstbindung. Sie richten sich grund-
sätzlich nicht an Dritte und damit auch nicht an PrüGr. Der
Gesetzgeber hat jedoch bewusst keine gesetzliche Ermächti-
gung der ZSVR vorgesehen, die materiell-rechtlichen Grund-
lagen der Prüfung, insbesondere durch eigene Interpretationen
des Begrifß ,,typischerweise" ($ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 VerpackG),
deren Systematikje Produkt ftir Hersteller, Vertreiber und de-
ren Prüfer zudem intransparent ist, zu erweitern.

Im Gegenteil: Die Nrn. 23-26 des $ 26 Abs. 1S.2 Ver-
packG sehen eine Entscheidung über die Einordnung be-
stimmter Verpackungsarten lediglich ,,auf Antrag" vor. Hält
ein Hersteller den hierauf ergangenen feststellenden Verwal-
tungsakt ftir rechtswidrig, ist es ihm ohne weiteres möglich,
gegen die jeweiligen Einzelentscheidungen auf dem Verwal-
tungsrechtsweg vorzugehen.

'Wird 
eine solche Verwaltungsvorschrift jedoch dem Prü-

fer als ,,maßgeblich heranzuziehende" Quelle {iir die Einord-
nung der Systembeteiligungspflicht vorgeschrieben und hat
er in seiner Bestätigung nach Anlage 2 zu den Prüfleitlinien
zu erklären, dass die Angaben aus der Vollständigkeitserklä-
rung im Einklang mit den Vorgaben des VerpackG und den

,,Prüfleitlinien Vollstandigkeitserkhirungen" stehen, wird ihm
nicht nur eine eigenverantwortliche Entscheidung insoweit
unmöglich gemacht. Vielmehr wäre er in Ausnahmeftllen
auch gar nicht in der Lage, eine entsprechende Erklärung ab-
zugeben, wenn beispielsweise eine im Katalog vorgenomme-
ne Einordnung nach seiner Beurteilung nicht mit den Vor-
gaben des VerpackG vereinbar ist. Die Erteilung der Bestäti-
gung wäre ihm in diesem Fall sogar berußrechtlich untersagt,
da er bei Erfiillung seiner Aufgaben ,,an das Gesetz gebun-
den" ist ($ a Abs. 1 Berußsatzung'WP/vBP).
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Bestätigt ein Prüfer die Vollständigkeitserklärung aus vor-
genanntem Grund nicht, handelt er den Prüfleitlinien - tritt
das Problem häufiger auf, eventuell auch wiederholt - zu-
wider. Dies kann - je nach'Würdigung des Verstoßes durch
die ZSVR - zu seiner bis zu dreijährigen Entfernung aus dem
Prüferregister ftihren.

Unter 1.5. wurde zudemdargestellt, dass der Katalog nach
den bisherigen Erfahrungen keine eindeutige Rechtsaus-
legung des VerpackG ermöglicht und es daher selbst bei kon-
sequenter Beachtung des Katalogs im Einzelfall zu abwei-
chenden Prüfungsurteilen kommen muss. Gemäß Abschnitt
C 4.4letzter Satz iVm Abschnitt C 4.1der Prüfleitlinien ist
bei solchen Auslegungsfragen der Sachverhalt der ZSVR
vorzulegen und vor Erteilung des Prüfungsurteils gemäß Ab-
schnitt C 2.2.20 (iü) eine Stellungnahme der ZSVR bei einer
Abweichung von der Einordnungsentscheidung des Katalogs
herbeizuftihren. Die ZSVR wird also bei diesem Verfahren
im Einzelfall selbst zum Mitprüfer der Vollständigkeitserklä-
rung nach $ 11 VerpackG. Demnach ist eine eigenverant-
wortliche und unabhängige Prüfung in diesen Fällen durch
üe Prüfleitlinie der ZSVR nicht vorgesehen.

Allerdings wurden anlässlich der letzten Überarbeitung
der Prüfleitlinien vor Veröffentlichung in den Abschnitt C
4.1, die 'W'orte 

,, in anonymisierter Form" eingeftigt.'W'ie al-
lerdings ,,in anonymisierter Form" die in Abschmft C 2.2.20
(iii) geforderte Klärung der bei einer Prüfung zu Tage getre-
tenen Rechtsfragen im konkreten Einzelfall mit der ZSVR
vor Erteilung der Bestätigung gemäß Anlage 2 der Prüfleit-
linien möglich sein soll, bleibt offen. Für den Prüfer besteht
in jedem Fall das Risiko der Verletzung der berußrechtlich
angeordneten Verschwiegenheitspflicht ($ a3 Abs. 1 WPO,

$ 5z Abs. 1 StBerG), falls er Sachverhalte, die ihm anlässlich

der Prüfung bekannt geworden sind, der ZSVR mitteilt.

3. Tötigkeit ols Prüfer von Vollstöndigkeitserklörungen

3.1 Divergenz der Veronfwortlichkeit des beouftrogten
Prüfers und des die Prüfung durchführenden Prüfers bei
Beouftrogung von Prüf ungsgesel lschoften

Die Registrierung im Register LUCID ist nur für natürli-
che Personen möglich, nicht jedoch für Berufsgesellschaften,
die nach S 27 WPO und $ lz StBerG zugelassen sind. Die
Nichtregistrierung von Gesellschaften hat ax Folge, dass

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und vereidigte Buchprüfer
nur aus einer Einzelpraxis heraus als Prüfer in Betracht kom-
men. Ihnen bleibt somit der gesellschaftsrechtliche Haftungs-
schirm vorenthalten und zudem müssen sie von Gesetzes we-
gen ftir diese Tätigkeit eine gesonderte Berufshaftpflichtver-
sicherung vorhalten, wenn nicht (mit zusätzlichen Kosten) ei-
ne Ausweitung der Berufshaftpflichtversicherung der
Berußgesellschaft auf die Einzelpraxis mOglich ist.

Die weit überwiegende Zatl der Prüfungsaufträge wird
mit einer Prüfungsgesellschaft abgeschlossen, während nur
nach $ 27 YeryackG persönlich registrierte Prüfer nach $ 11

Abs. 1 S. 2 VerpackG tätig werden dtirfen. Die persönliche
Verantwortlichkeit fiir die Prtifung gegenüber dem die Prü-
fung nach $ 11 VerpackG beauftragenden tJnternehmen ei-
nerseits und gegenüber der ZSVR andererseits fällt damit
auseinander. 

'Wendet 
sich die ZSVR mit Rückfragen an den

registrierten Prüfer, so muss dieser das Prüfungsergebnis per-

sönlich und eigenverantwortlich gegenüber der ZSVR be-
gründen. Andererseits ist der PrüGr aufgrund seiner Stellung
als Mitarbeiter oder Gesellschafter einer Prüfungsgesellschaft
dem Mandanten gegenüber idR nicht alleine vertretungs-
berechtigt und hat zudem die standardisierten Prüfprozesse
seines Arbeitgebers einzuhalten. Denn üblicherweise finden
aus Risk Management Gesichtspunkten interne Reviews der
Arbeitsergebnisse und der Berichterstattung des Prüfers statt,
um die Einhaltung der Qualitätsstandards der Prüfungsgesell-
schaft sicherzustellen. Der ZSVR gegenüber ist die Prüfungs-
gesellschaft jedoch nicht befugt, das Prüfungsergebnis ihres
Angestellten/Gesellschafters zu erläutern, da sich Gesellschaf-
ten nicht als Prüfer nach $ 27 YerpackG registrieren lassen

können. Nur dem Mandanten gegenüber kann sich die Prü-
fungsgesellschaft zur Durchführung der Prüfung äußern.

3.2 Persönliche Tötigkeit der Prüfer

Nach dem Wortlaut der Regelung ist die Durchftihrung
von Prüfungshandlungen durch Dritte/Subunternehmer un-
zulässig und daher wäre auch der Einsatz von eigenen fachli
chen Mitarbeitern und freiberuflichen Mitarbeitern nicht zu-
lässig, weil deren Arbeitsergebnisse vom Prüfer nicht verwer-
tet werden dürfen. ME wird das Kriterium der persönlichen
Tätigkeit aber auch iSd Prüfleitlinie erftillt, wenn der regis-
trierte Prüfer mit seiner elektronischen Signatur die gesamte

Verantwortung {iir die Arbeit seiner Mitarbeiter übernimmt
und sich nicht darauf beruft, dass bestimmte Prüffelder eigen-
verantwortlich von anderen - möglicherweise nicht regis-
trierten Prüßrn - bearbeitet wurden und er insoweit fiir dle
Ergebnisse der Prüfung nicht verantwortlich ist.

4.Fozit
Das VerpackG ist bei den Be{iirwortern der privatwirt-

schaftlich organisierten Produktverantwortung insgesamt zu
Recht positiv aufgenommen worden. Allerdings ist die Um-
setzung durch die ZSVR in Form der Prüfleitlinien (zu $ 11

VerpackG) an einigen Stellen derzeit als berufsrechtlich kaum
vertretbar zu beurteilen. Eine Abstimmung der existierenden
berufsrechtlichen Vorgaben ftir Wirtschaftsprüfer, vereidigte
Buchprüfer und Steuerberater mit den Regelungen des Ver-
packG zur Beaußichtigung der Prüfer nach $ 11 VerpackG
durch die ZSVR ist im Gesetzgebungsverfahren unterblieben.
Da'Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer und Steuerbera-
ter 88,5 % der Vollständigkeitserklärungen ($ 10 VerpackV)
des Kalenderj ahres 201.720 geprüft haben, wäre dies mEjedoch
dringend erforderlich gewesen. In der gemeinsamen Stellung-
nahme der WPK und der BSTBK wurde explizit daraufhinge-
wiesen. Daher sollten vor Annahme von Prüfungsaufträgen
neben der fachlichen Eignung auch die besonderen Aspekte
dieser Tätigkeit aufgrund der teilweise von den berußrecht-
lichen Grundsätzen der Wirtschaftsprüfer, vereidigten Buch-
prüfer und Steuerberater abweichenden Vorgaben der Prüf-
leitlinien der ZSVR berücksichtigt werden. Da bei fehlerhaf-
ten oder unterbliebenen Hinweisen des Prüfers hohe Bußgel-
der und Vertriebsverbote für den Mandanten im Raum
stehen, sollte auch das erhöhte Haftungsrisiko in die Planung
der Durchfiihrung des Prüfungsauftrags einbezogen werden.

20 DIHK, Bilanz det Vollständigkeitserklärung (VE) für das Berichtsjahr
2077 ,Berlin, Nov. 2018, S. 11, Übersicht 10.
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